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RS OGH 1975/6/11 Om10/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1975

Norm

MSchG §10

MSchG §30

Rechtssatz

a) Raucherartikel markenrechtlich nicht gleichartig mit Tabak und Tabakerzeugnisse.

b) Bei Gesamtsachen sind grundsätzlich die Endprodukte und nicht deren einzelne Teile der Ware gegenüberzustellen,

die auf ihre Gleichartigkeit geprüft werden soll.
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